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Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen 
(Vorberatung) 14.04.2021 Ö
Gemeindevertretung Hohenkirchen 
(Entscheidung) 27.04.2021 Ö

Sachverhalt:

Die Gemeinde Hohenkirchen führt das Aufstellungsverfahren des 
Flächennutzungsplanes für das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde 
Hohenkirchen als Zusammenführung der Teilflächennutzungspläne für die 
ehemaligen Gemeinden Gramkow und Groß Walmstorf. Jede der ehemaligen 
Gemeinden verfügt über einen Flächennutzungsplan für das ehemalige 
Gemeindegebiet. Es handelt sich nunmehr somit um Teilflächennutzungspläne, 
die jeweils für die ehemaligen Gemeindegebiete gelten – der 
Teilflächennutzungsplan für den Bereich der ehemaligen Gemeinde Groß 
Walmstorf und der Teilflächennutzungsplan für den Bereich der ehemaligen 
Gemeinde Gramkow. Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Hohenkirchen hat die Darstellungen der bereits wirksamen 
Flächennutzungspläne zusammengeführt und aktualisiert. Die Gemeinde 
Hohenkirchen hat für das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Hohenkirchen 
die städtebauliche Entwicklung (inklusive der naturräumlichen Entwicklung) 
gesamtheitlich betrachtet und die Zielstellungen aktualisiert; die Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes wurden angepasst. Mit dem Flächennutzungsplan für 
das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Hohenkirchen wurde nunmehr die 
gesamtheitliche Grundlage für die städtebauliche Entwicklung innerhalb des 
Gemeindegebietes unter Berücksichtigung der aktuellen Anforderungen 
geschaffen. 

Die Aufstellung des Flächennutzungsplanes erfolgt in einem zweistufigen 
Regelverfahren nach den Vorgaben des Baugesetzbuches. 
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Die Gemeinde Hohenkirchen hat die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit dem Entwurf des Flächennutzungsplanes für das 
gesamte Gemeindegebiet als Zusammenführung der Teilflächennutzungspläne 
für die ehemaligen Gemeinden Gramkow und Groß Walmstorf durchgeführt. Die 
Planunterlagen einschließlich Begründung mit integriertem Umweltbericht und 
den bereits vorliegenden umweltrelevanten Stellungnahmen dazu lagen in der 
Zeit vom 30. Juli 2020 bis einschließlich 09. September 2020 im Amt Klützer 
Winkel sowie ergänzend auf der Homepage des Amtes Klützer Winkel im Internet 
öffentlich aus. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden 
mit Schreiben vom 10. August 2020 beteiligt. Die Abstimmung mit den 
Nachbargemeinden ist erfolgt. Die Stellungnahmen liegen vor.

Die Einarbeitung der Abwägungsergebnisse führt nicht zu einer erneuten 
Auslegung der Planunterlagen. 

Um das Aufstellungsverfahren abzuschließen, wird der abschließende Beschluss 
von der Gemeindevertretung gefasst.
Der Flächennutzungsplan für das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde 
Hohenkirchen ist nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung dem 
Landkreis Nordwestmecklenburg zur Genehmigung vorzulegen. Er wird nach 
erteilter Genehmigung mit der ortsüblichen Bekanntmachung der Genehmigung 
rechtswirksam.

Beschlussvorschlag:

1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen beschließt den 
vorliegenden Flächennutzungsplan der Gemeinde Hohenkirchen als 
Zusammenführung der Teilflächennutzungspläne für die ehemaligen 
Gemeinden Gramkow und Groß Walmstorf für das gesamte 
Gemeindegebiet.

2. Die Begründung mit integriertem Umweltbericht wird gebilligt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, dem Landkreis Nordwestmecklenburg den 
Flächennutzugsplan zur Genehmigung vorzulegen und alsdann die 
Erteilung der Genehmigung gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt zu 
machen. In der Bekanntmachung ist anzugeben, wo der Plan mit der 
Begründung und der zusammenfassenden Erklärung während der 
Sprechzeiten eingesehen und über den Inhalt des Planes Auskunft verlangt 
werden kann. Zusätzlich ist in der Bekanntmachung anzugeben, dass der 
wirksame Bauleitplan und die zusammenfassende Erklärung ergänzend ins 
Internet eingestellt sind.

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:
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über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 Hoki_FNP_BV_Satzung_A4 öffentlich
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Einrichtungen

Einrichtungen, Kita / Spielplatz

Einrichtungen, Sportplatz / Festwiese

Feuerwehr

Par. 5 Abs. 2 Nr. 3 BauGB

Hauptwanderweg

Radweg

RW

Par. 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGB

110kV / 20kV

ADL
W

Par. 5 Abs. 2 Nr. 4 BauGBHAUPTVERSORGUNGS- UND HAUPTABWASSER LEITUNGEN

Par. 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB

Vermutlicher Verlauf von Leitungen
- oberirdisch, z.B. 110kV

- unterirdisch 
  (ADL - Abwasserdruckleitung, W - Trinkwasserleitung)

Parkanlage

Sportplatz

Spielplatz

Friedhof

Badestrand

Wiese

Streuobstwiese 

Graben, offen

TWSZ II

Par. 5 Abs. 2 Nr. 9 BauGB

Par. 5 Abs. 2 Nr. 7 BauGB

Wasserversorgung 

Abwasser  

Regenwasser

K

F
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1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung vom .. Die 
orts bliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Ver ffentlichung im .. 
am  erfolgt. 
 

2. Die Gemeindevertretung hat am  den Vorentwurf des Fl chennutzungsplanes gebilligt und 
zur fr hzeitigen Beteiligung der ffentlichkeit sowie der Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher 
Belange bestimmt. 

 
3. Die fr hzeitige ffentlichkeitsbeteiligung nach  3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist vom . bis 

zum . mit dem Vorentwurf des Fl chennutzungsplanes durch ffentliche Auslegung im 
Amt Kl tzer Winkel durchgef hrt worden. Die Bekanntmachung der fr hzeitigen ffentlichkeitsbeteiligung 
ist im Amtsblatt am . orts blich erfolgt. 

 
4. Die f r die Raumordnung und Landesplanung zust ndige Stelle ist beteiligt worden. 
 
5. Die von der Planung ber hrten Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sind nach  4 Abs. 

1 BauGB fr hzeitig mit Schreiben  vom .zur  u erung, auch im Hinblick  auf den 
erforderlichen  Umfang  und  Detaillierungsgrad  der Umweltpr fung  nach  2 Abs. 4 BauGB, aufgefordert 
worden. 

 
6. Die Gemeindevertretung hat am den Entwurf des Fl chennutzungsplanes mit dem 

Entwurf der dazugeh rigen Begr ndung mit Umweltbericht gebilligt und zur Auslegung bestimmt. 
 
7. Der Entwurf des Fl chennutzungsplanes sowie der Entwurf der zugeh rigen Begr ndung mit Umwelt-

bericht und die bereits vorliegenden umweltrelevanten Stellungnahmen haben in der Zeit vom 
.. .. b is  einschlie lich zum  .. w hrend d e r in der Bekanntmachung 

angegebenen Zeiten nach  3 Abs. 2 BauGB im Amt Kl tzer Winkel ffentlich ausgelegen. Die ffentliche 
Auslegung ist mit dem Hinweis, welche Arten umweltbezogener Informationen verf gbar sind und mit 
ausgelegt werden und dass Stellungnahmen w hrend der Auslegungsfrist von  allen an der Planung 
Interessierten abgegeben werden k nnen, dass nicht fristgem  abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung ber den Bauleitplan unber cksichtigt bleiben k nnen, sofern  die  Gemeinde 
Hohenkirchen deren Inhalt nicht kannte und nicht h tte  kennen m ssen und deren Inhalt f r die 
Rechtm igkeit des Fl chennutzungsplanes nicht  von Bedeutung ist durch Ver ffentlichung im Amtsblatt 
am  orts blich bekanntgemacht worden. Die Beh rden und sonstige Tr ger ffentlichen 
Belange sind von der ffentlichen Auslegung benachrichtigt worden. Der Inhalt der orts blichen 
Bekanntmachung und die ausgelegten Unterlagen konnten zus tzlich auf den Internetseiten des Amtes 
Kl tzer Winkel unter der Adresse: www.kluetzer-winkel.de/bekanntmachungen/index.php eingesehen 
werden. Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange wurden von der Auslegung unterrichtet. 

 
8. Die Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange sind gem   4 Abs. 2 BauGB und die 

Nachbargemeinden sind gem   2 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom .. zur Abgabe 
einer Stellungnahme aufgefordert worden. 

 
9. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Stellungnahmen der ffentlichkeit sowie die Stellung-

nahmen der beteiligten Beh rden und sonstigen Tr ger ffentlicher Belange, sowie der Nach-
bargemeinden am . und am gepr ft. Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 

 
10. Der Fl chennutzungsplan als Zusammenf hrung der Teilfl chennutzungspl ne f r die ehemaligen 

Gemeinden Gramkow und Gro  Walmstorf wurde am von der Gemeindevertretung 
beschlossen. Die  Begr ndung mit Umweltbericht zum  Fl chennutzungsplan als Zusammenf hrung der 
Teilfl chennutzungspl ne f r die ehemaligen Gemeinden Gramkow und Gro  Walmstorf wurde mit 
Beschluss der  Gemeindevertretung vom gebilligt. 

 
 

Hohenkirchen, den ................................                                                           .......................................... 
                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeister 
 
 
11. Die Genehmigung des Fl chennutzungsplanes wurde mit Bescheid der Landr tin des Landkreises 

Nordwestmecklenburg vom .......................... Az.: ..................................................................  
mit Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt. 

 
12. Die Nebenbestimmungen wurden durch den Beitrittsbeschluss der Gemeindevertretung vom 

........................... llt. Die Hinweise sind beachtet. Die Landr tin des Landkreises Nordwestmecklen-
burg hat die Erf llung der Nebenbestimmungen mit Bescheid vom ...............................  
Az.: ................................................................... best tigt. 
 

VERFAHRENSVERMERKE
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11. Die Genehmigung des Fl chennutzungsplanes wurde mit Bescheid der Landr tin des Landkreises 

Nordwestmecklenburg vom .......................... Az.: ..................................................................  
mit Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt. 

 
12. Die Nebenbestimmungen wurden durch den Beitrittsbeschluss der Gemeindevertretung vom 

........................... llt. Die Hinweise sind beachtet. Die Landr tin des Landkreises Nordwestmecklen-
burg hat die Erf llung der Nebenbestimmungen mit Bescheid vom ...............................  
Az.: ................................................................... best tigt. 
 

 
Hohenkirchen, den ................................                                                           .......................................... 

                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeister 
 
  
13. Der Fl chennutzungsplan als Zusammenf hrung der Teilfl chennutzungspl ne f r die ehemaligen 

Gemeinden Gramkow und Gro  Walmstorf wird hiermit ausgefertigt. 
 
 

Hohenkirchen, den ................................                                                           .......................................... 
                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeister 
 
 
14. Die Erteilung der Genehmigung des Fl chennutzungsplanes als Zusammenf hrung der Teilfl chen-

nutzungspl ne f r die ehemaligen Gemeinden Gramkow und Gro  Walmstorf sowie die Stelle, bei der 
der Plan, die Begr ndung und die zusammenfassende Erkl rung auf Dauer w hrend der ffnungszeiten 
von jedermann eingesehen werden kann und  ber den Inhalt  Auskunft  zu erhalten ist, sind durch 
Ver ffentlichung im Amtsblatt a m  ..................... orts blich bekanntgemacht worden. In der 
Bekanntmachung ist auf die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und 
von M ngeln der Abw gung sowie die Rechtsfolgen (  215 Abs. 1 BauGB) hingewiesen worden. 
Der Fl chennutzungsplan der Gemeinde Hohenkirchen ist mit der Bekanntmachung wirksam geworden. 

  
 

Hohenkirchen, den ................................                                                           .......................................... 
                                                                                    (Siegel)                                            , B rgermeister 
 

RECHTSGRUNDLAGEN 
- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBI. I S. 2414), 

zuletzt ge ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBI. I S. 1548). 

- Verordnung ber die bauliche Nutzung der Grundst cke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786).  

- Verordnung ber die Ausarbeitung der Bauleitpl ne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichen-
verordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt ge ndert durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 04. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057). 

- Kommunalverfassung f r das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011, verk ndet als 
Artikel 1 des Gesetzes ber die Kommunalverfassung und zur nderung weiterer kommunalrechtlicher Vor-
schriften vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt ge ndert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 
2019 (GVOBl. MV S. 467). 
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